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§ 3 KMG 2019 Ausnahmen von der
Prospektpflicht
 KMG 2019 - Kapitalmarktgesetz 2019

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

(1) Die Prospektpflicht gemäß § 2 gilt nicht für

1. Anteilscheine von Investmentfonds gemäß § 3 Abs. 2 Z 30 des Investmentfondsgesetzes 2011 – InvFG 2011, BGBl. I

Nr. 77/2011, und Anteilscheine gemäß § 1 des Immobilien-Investmentfondsgesetzes – ImmoInvFG, BGBl. I

Nr. 80/2003, sowie o ene alternative Investmentfonds (AIF), die die Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 2 der

Delegierten Verordnung (EU) Nr. 694/2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU im Hinblick auf technische

Regulierungsstandards zur Bestimmung der Arten von Verwaltern alternativer Investmentfonds, ABl. Nr. L 183

vom 24.06.2014 S. 18, erfüllen;

2. ein Angebot von Veranlagungen, das sich an Anleger richtet, die bei jedem gesonderten Angebot Veranlagungen

ab einem Mindestbetrag von 100 000 Euro pro Anleger erwerben, sowie ein Angebot von Veranlagungen mit einer

Mindeststückelung von 100 000 Euro;

3. ein Angebot von Veranlagungen von einem Gesamtgegenwert im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) von

weniger als zwei Millionen Euro; in diese Obergrenze sind jeweils die allfälligen Einnahmen aus nach dieser Zi er

prospektbefreiten Angeboten von Veranlagungen der letzten zwölf Monate einzubeziehen;

4. ein Angebot von Veranlagungen, das sich ausschließlich an qualifizierte Anleger richtet;

5. Angebote von Veranlagungen, die sich an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen pro EWR-

Vertragsstaat richten, bei denen es sich nicht um qualifizierte Anleger handelt.

(2) Jede spätere Weiterveräußerung von Veranlagungen, die zuvor gemäß Abs. 1 Z 2 bis 5 von der Prospektp icht

ausgenommen waren, ist als ein gesondertes Angebot anzusehen, wobei anhand der Begri sbestimmung gemäß § 1

Abs. 1 Z 1 zu entscheiden ist, ob es sich bei dieser Weiterveräußerung um ein ö entliches Angebot handelt. Bei der

Platzierung von Veranlagungen durch Finanzintermediäre ist ein Prospekt zu verö entlichen, wenn die endgültige

Platzierung keine der gemäß Abs. 1 Z 2 bis 5 genannten Bedingungen erfüllt und ein öffentliches Angebot vorliegt.

(3) Kann eine geplante Emission dazu führen, dass der aushaftende Betrag aller durch die Ausgabe von gemäß Abs. 1

Z 3 prospektfrei emittierten Veranlagungen entgegengenommenen Gelder über einen Betrachtungszeitraum von

sieben Jahren insgesamt den Betrag von fünf Millionen Euro übersteigt, so gilt für die entsprechende Emission

abweichend von Abs. 1 Z 3 die Prospektpflicht gemäß § 2.

In Kraft seit 21.07.2019 bis 31.12.9999
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